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Er starb den Heldentod für's Vaterland!
t Deidesheim (Pfalz), 17. Aug. Unser Ehren-

vürgermeister Dr . Ludw . Bassermann -Iordan , Ritt¬
meisterd. R ., ist als Opfer des Krieges gefallen, durch
. ^ Kugel eines Franktireurs . Bassermann-Iordan war

einer der Gründer des Pfalz . Museunis in Speyer und
besonders der Schöpfer des dazu gehörigen Weinmuseums,
.eit  dem Tode seiner Mutter 1899 auf den Weingütern
M Deidesheim und Umgebung, unternahm er viele Aus¬
landsreisen, besonders auch als amtlicher Preisrichter für
Deutschland, war Vizepräsident der Jury für Wein auf

en Weltausstellungen St . Louis 1904, Brüssel 1910 und
Turin 1911.

Der Einfluß des Krieges auf die Rechts-
Verhältnjsse der Gewerbetreibenden.

Veröffentlicht durch die Handelskammer zu Berlin.

! Die Angehörigen des KaufmannSstandcs stehen heute
M>Mer wieder vor der Frage, welche Einwirkung die durch
jf.Cn Krieg geschaffenen neuen tatsächlichen Verhältnisse auf
Ve rechtlichen Beziehungen haben. Dabei taucht immer wieder
e, Ansicht auf, daß der Ausbruch des Krieges stets und ohne
nteres alle Verträge löse. Diesem Irrtum muß zunächst

"rgegcngetretcn werden.
» Grundsätzlich bleiben alle Verträge bc-
. „ hen , grundsätzlich sind sie nach jeder Nich-

"8 zu erfüllen.
s» dennoch werden sie in bestimmten Beziehungen ent-
rsindend beeinflußt, sofern die gesetzlichen Vorschriften zur

Anwendung kommen. Es darf aber nicht vergessen werden,
im Einzclfalle zu prüfen, ob nicht durch besondere Verein¬
barungen. z. B. durch Konventionsbedingungen, das Gesetz in
zulässiger Weise geändert ist. Dies wird vielfach durch die
Einfügung einer .Kriegsklausel geschehen sein, nach der beim
Eintritt des Kriegsfalles entweder der Vertrag hinfällig werden
oder die Lieferungsfrist hinausgeschoben sein soll. Unter
der Voraussetzung, daß solche Abmachungen nicht vor-
liegen,  werden wir im folgenden den Einfluß des Krieges
auf die den Kaufmann vorwiegend berührenden Rechtsverhält¬
nisse kurz betrachten.

Vorweg sei aber bemerkt, daß nicht alle vorgctragenen
Ansichten zweifelsfrei sind, da auf diesem Gebiete manche
Rechtsfrage nicht völlig geklärt ist.

I. I m Verhältnis zwischen Fabrikanten
und Händlern  gilt folgendes:

Bestehende Zahlungspflichten müssen so lange unverändert
cingehaltcn werden, als nicht die Befugnis, später zu zahlen,
vom Gesetz ausdrücklich verliehen wird (Moratorium). Ein
solches Moratorium besteht nicht. Hat also der Fabrikant
bereits Ware geliefert, so muß der Händler den fälligen
Schuldbetrag zur vereinbarten Zeit emrichten. Liegt ein
Vertrag vor, nach dem die Lieferung eines Warenpostens
aus einer bestimmten Fabrik noch gefordert werden kann, so
wird die Lieferung vielfach infolge der Kriegslage unmöglich
sein. Die Unmöglichkeit kann etwa darin bestehen, daß dem
Fabrikanten wegen der Unterbrechung des Eisenbahn- oder
SchiffahrtSbctriebes die Rohstoffe zur Herstellung fehlen, oder
daß ihm Arbeitskräfte durch die Einberufung zu den Waffen
entzogen sind und eine Ergänzung der Bestände oder der
Arbeitskräfte bis zum Zeitpunkte der Lieferung nicht gelingt.
Eine solche Unmöglichkeit der Leistung befreit nach § 323
BGB . den Lieferanten von der Leistungspflicht. Dann ver¬
liert 'er aber auch den Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises.
Ist die Lieferung durch die Kriegslage nur vorübergehend
unmöglich gemacht, vermag der Fabrikant z. B. nach dem
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Freiwerden der Verkehrswege wieder zu liefern, so fragt sich,
ob er nun noch liefern darf und dem alten Vertrage gemäß
Bezahlung verlangen kann. Diesen Fall hat das Gesetz nicht
ausdrücklich geregelt Auf Grund von gesetzlichen Bestimm¬
ungen, die verwandte Fälle treffen(§ 325, Absatz1, Satz 2,
326 Absatz2 BGB .), und unter Berücksichtigung von Treu
und Glauben im Verkehr bei Auslegung der Lieferungsver¬
träge wird man sich dahin entscheiden dürfen, das; eine nach¬
trägliche Lieferungsbercchtigung des Fabrikanten und Abnahmc-
pflicht des Händlers ebenso wie auf der anderen Seite eine
spätere Lieferungspflicht des Fabrikanten und ein nachträg¬
liches Anfordcrungsrecht des Händlers nur dann besteht, wenn
nicht ein gewichtiges Interesse des zur Lieferung oder Zahlung
Verpflichteten entgcgensteht.

Nur der Lieferant, der erfüllt hat, kann Zahlung ver¬
langen. Hier begegnet uns vielfach ein Zweifel darüber, in
welchem Zeitpunkte die Erfüllung als erfolgt anzusrhrn ist,
wann der Lieferant also seinerseits so viel getan hat, daß er
unter Uebersendung der Faktura Zahlung verlangen kann.

Schwierigkeiten bereiten insbesondere die Klauseln„franko
Hamburg, frei Bord, frei Bahn". In ihnen liegt im all¬
gemeinen nicht eine Abänderung des Erfüllungsortes. Viel¬
mehr kommt ihnen nur die Bedeutung zu, daß der Lieferant
die Kosten der Ucbermittlung nach dem in der Klausel an¬
gegebenen Orte übernimmt. Der Lteferungspflicht ist also
regelmäßig genügt, wenn der Fabrikant die Ware von dem
Erfüllungsort abgesandt, sie dort dem Frachtführer oder Spedi¬
teur übergeben hat. Dies gilt nicht nur, wenn im Lieferungs¬
vertrag ein Erfüllungsort besonders vereinbart ist. Ist ein
solcher weder bestimmt noch aus den Umständen zu entnehmen,
so hat die Leistung an dem Orte zu erfolgen, an dem der
Schuldner, in unserem Falle der Fabrikant, bei Vertragsschluß
seine gewerbliche Niederlassung hatte; dies wird regelmäßig
der Fabrikort sein. Ob infolge der Kricgsverhältnisie die
Ware auf dem Transport zufällig untcrgeht oder Verzögerung
erleidet, berührt den Fabrikanten nicht. Diese Gefahr trägt
der Käufer, der also nach der Regel des Gesetzes dennoch
zahlen muß. Allerdings hat sich, wie in der Rechtsprechung
festgestellt ist, in weitem Umfange ein Handelsbrauch
gebildet, nach dem bei Versendungskäufcn der Preis erst zu
zahlen ist, wenn der Käufer am Bestimmungsorte in die Lage
gesetzt wird, die Beschaffenheit der Waren zu untersuchen und
über sie zu verfügen.

II . Im Verhältnis zwischen Gewerbetrei¬
benden und Konsumenten  gilt im wesentlichen das
Gleiche. Es sei noch einmal dahin zusammcngcfaßt: Auf
die Zahlungspflicht des Kunden ist der Krieg ohne Einfluß,
sofern die Lieferung bereits erfolgt ist. Bei Unmöglichkeit
der Lieferung aus Gründen der Kriegslage ist auch hier die
Leistung als entweder völlig oder zeitweilig unmöglich anzu¬
sehen. Der Lieferant wird insoweit von der Leistung frei,
verliert aber auch den Anspruch auf das Entgcld. Die nach¬
träglich eintrctende Leistungsfähigkeit gibt ihm dann das Recht
und die Pflicht zuî Nachlieferung, wenn nicht das Interesse
des anderen Teiles an der Leistung erloschen ist. Für die
Frage, ob wirklich eine Unmöglichkeit der Leistung vorliegt,
ist hier zu berücksichtigen, daß dieserF 'ü bei Waren, die nur
der Gattung nach bestimmt und deren Beschaffung daher von
der Betriebseinstellung einer  Fabrik noch nickt abhängig
ist, nur dann vorliegt, wenn der Bezug solcher Waren über¬
haupt ausgcschloffen ist.

III.  Ein Recht des Abnehmers, bestellte Waren, die
rechtzeitig geliefert werden können, unter Hinweis auf den
Krieg mit der Wirkung zurückzuweisen, daß er von der Zahlung
befreit wird, besteht nicht. Die jetzt so häufigen Anullicrungs-
crklärungcn sind rechtlich  bedeutungslos.

Vereinbarte Zahlungsziele bleiben regelmäßig in Geltung.
Der Krieg gestattet dem Gläubiger nicht ohne weiteres, trotz

der im Vertrage vorgesehenen Kreditgewährungsofortige Zahlung
zu verlangen. Daran ändert sich nichts, wenn die Zielge-
Währung lediglich auf Handelsgcbrauch beruht. Eine Aus¬
nahme hiervon besteht nur, wenn nach Vertragsschluß infolge
der Kriegslage die Vermögensverhältniffe der anderen Partei
sich so wesentlich  verschlechtert haben, daß der Anspruch aus
die Gegenleistung gefährdet wird. Nur dann hat der Lieferant
das Recht, die Lieferung zu verweigern, bis die Kausprcis-
zahlung bewirkt oder Sicherheit für sie geleistet wird.

IV. Die gesetzlichen Maßnahmen zugunsten des Schuldners-
Auch bei klarer Rechtslage für einen Teil werden heute

die Kaufleute, die nach der einen Seite Gläubiger, nach der
anderen Seite Schuldner sind, gut tun, einander zu stütze»
und ihren nicht böswilligen  Schuldnern entgegenzu¬
kommen. Dieser Entschluß wird ihnen auch durch die Bundes-
ratsbckanntmachung' vom 7. August 1914 nahegelegt. Sie
bestimmt, daß im Prozeß vor den ordentlichen Gerichten über
eine vor dem 31. Juli 1914 entstandene Geldforderung aus
Antrag des Beklagten eine mit der Urteilsverkündung be¬
ginnende Zahlungsfrist von längstens drei Monaten im Urteil
festgesetzt werden kann. Voraussetzung für ihre Bewilligung
ist/daß  die Lage des Beklagten die Frist rechtfertigt und
daß sie dem Kläger nicht unverhältnismäßige Nachteile bringt-
Der Schuldner kann sich diese Nechtswohltat dadurch sichern,
daß er unter Anerkennung seiner Schuld den Gläubiger vor
das Amtsgericht, an dem dieser seine gewerbliche Niederlassung
hat, lädt und Gewährung der soeben erwähnten Zahlungs¬
frist im Anerkenntnisurteil beantragt. Es mag bemerkt werden,
daß die Zinsen innerhalb dieser Frist weiterlaufen, und daß
die Gewährung von einer Sicherheilsleistung abhängig ge¬
macht werden kann. In der gleichen Bekanntmachung ist
auch die Zulässigkeit einer Einstellung der Zwangsvollstreckung
bis zur Dauer von höchstens drei Monaten unter den gleichen
Bedingungen ausgesprochen.

Die Frist kann auch für Wechselschuldcn, Mieten, Htzpo-
thekenzinscn und schließlich Hripolhekenkapitalicn selbst nach¬
gelassen werden, deren Fälligkeit im übrigen durch den Krieg
nicht berührt wird. Die Bestimmung, daß Fristen für die
Vornahme einer Handlung, deren cs zur Ausübung oder
Eihaltung des Wechsclrechtes oder des Regreßrechtes aus dem
Scheck bedarf, z. B. die Protcstfrist sich bis auf weiteres,
sofern sie nicht am 31. Juli 1914 abgclaufen war, um 30
Tage verlängert, verschiebt den Zahlungstag nicht; sie be¬
deutet lediglich eine Vergünstigung für den Gläubiger (vergl-
Bekanntmachung vom 6. August 1914).

Ferner sei auf eine weitere Bekanntmachungvom7. August
1914 hingcwiescn, welche für diejenigen besonderes Interesse
hat, die nach dem Auslande  Zahlungen zu leisten haben-
Die Bekanntmachung sieht vor, daß im Ausland wohnende
Privatpersonen und dort domizilierende juristische Personen,
Aktiengesellschaften und dergleichen Ansprüche, die vor dem
31. Juli 1914 entstanden sind, vor inländischen Gerichten
bis zum 31. Oktober 1914 nicht geltend machen können-
Dies gilt jedoch einstweilen nicht, sofern der Anspruch im
Betriebe einer gewerblichen Niederlassung erworben ist, die
von den im Auslande wohnenden Personen im Jnlande
unterhalten wird.

Die Fälligkeit aller Wechsel,  die im Ausland vor
dem 31. Juli 1914 ausgestellt  worden und im Inland
zahlbar sind, wird, falls sie nicht schon am 31. Juli 1914
verfallen waren, um drei Monate  hinausgeschoben(Be¬
kanntmachung vom 10. August 1914).

Abschließend sei der Bekanntmachung vom 8. August
1914 gedacht, nach der Schuldner, die infolge des Krieges
zahlungsunfähig geworden sind, bei den für die Eröffnung
des Konkursverfahrens zuständigen Gerichte die Anordnung
einer Geschäftsaussicht zur Abwendung des Konkursverfahrens
beantragen können.
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Auf Ansuchen beider Beteiligten ist die
Handelskammer bereit , ähnlich wie im schieds¬
gerichtlichen Verfahren auf eine gütliche
Einigung der Parteien unter Berücksichtigung
' vr er wirtschaftlichen Lage hi n zu wi r ken.

V. D i e Rechtsbeziehungen zwischen Prin'
^pal und Angestellten.

1. Kaufmännische Angestellte . — Gehalts¬
zahlung.

Ob dem Eingezogenen das Gehalt auf die Dauer
von sechs Wochen weitergczahlt werden muß, ist streitig. Es
!̂ äre zu bejahen, wenn man die Einberufung als unver¬
schuldetes Unglück im Sinne des 8 63 HGB. anschcn wollte
"vd würde dann gleichermaßen für gekündigte und unge-
fundigte Angestellte gelten. — Kündigung : Daß dem
Prinzipal das Recht zur sofortigen Kündigung schon im
Augenblicke der Einberufung erwächst, kann als nicht völlig
unzweifelhaft angesehen werden, zumal nach § 72, Ziffer 3
H^ B. eine freiwillige achtwöchige militärische Uebung noch
uicht zur Kündigung berechtigt.

Für Nichteingezogene  läßt sich die Frage, ob ein
Aecht zu sofortiger Kündigung-besteht, nur für den einzelnen
Fall beantworten. Es kommt im wesentlichen darauf an,
vb durch den Krieg ein wichtiger Entlassungsgrund im Sinne
des Gesetzes geschaffen ist. Dies wird etwa dann angenommen
Werden können, wenn — wohl die Ausnahme— die Kriegs¬
fälle zur völligen Einstellung des Betriebes
"Zwingt ". Keineswegs genügt aber bereits zur sofor-
llgen Entlassung  eine zeitweilige Stillegung des Be-
Mebes. Ist ausnahmsw .eise das Vorliegen eines wichtigen
^ntlassungsgrundeszu bejahe», so ist die sofortige Lösung
auch gegenüber langfristigen Verträgen gerechtfertigt.

2. Gewerbliche Angestellte in gehobener
Stellung (Betriebsleiter, Werkmeister und so fort).

Auch ihnen gegenüber bedarf cs eines wichtigen Grundes
lür die Kündigung. Nach § 133 c Ziffer 4 der Gewerbe¬
ordnung rechtfertigt eine längere Abwesenheit des Angestellten
rl Dortige Entlassung. Was als solche anzusehen ist, wird
"ch nach dem Inhalte des Vertrages bestimmen.

Für die N t cht e i n g e z o g en e n find die gleichen
sichtlichen Gesichtspunkte, die für den Handlungsgehilfen zu
veobachren sind, entscheidend.

Berichte.
*♦♦♦♦♦♦<♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Ai»« dem Uheiitgau.
Aus d cm Rh eilig au,  21 . Aug. Der Krieg

'üNliut das Interesse so allseitig in Anspruch, daß selbst der
i âst nur für die Weinberge lebende Winzer die Weinfragcn
itwas zurückstellt. Es ist eben eine große Zeit, welche eine
llanze Generation niemals erlebt hat und so treten alle
Äderen alltäglichen Interessen in den Hintergrund. Unsere
^ 'nzer sind gern hinausgezogen und während der Mobil-
"sachung mußte man Tacitus denken, als er schrieb: „Das
/sofk zieht in den Krieg, als ob cs zum Feste gänge". Sic
Werden ihren Mann stellen und mit den Waffen so gut das
Saterland zu schützen wissen, daß kein Feind unsere Weinberge
^wüstet . — Die Hcrbstaussichten sind während der letzten
^ °che nicht ungünstiger geworden. Zwar setzte bei dem

llenwettcr die Peronospora wieder etwas ein, aber baldNe
die Sonne wieder und brachte die Krankheit zum Still¬

end. Wo die Kräfte vorhanden sind, werden die Weinberge
enchnrals geschwefelt; im Ganzen aber tritt das Didium nicht
^ lt  dieser Schärfe auf, wie während der letzten Jahre. Auch
^ Sauermurm wurde bisher nur vereinzelt gefunden, doch

Zeit kommt erst noch und er kann immer noch Schaden

anrichten. Die Trauben selbst machen nun doch etwas Fort¬
schritte. Die bunten Trauben zeigen mehr und mehr Farbe.
Die späten Trauben sind nahezu ausgewachsen und in ge¬
schützten Lagen fangen dieselben an weich zu werden. Man
soll ja nach einer alten Winzcrregel während der Hundstage
die Trauben nicht betrachten, aber man freut sich doch über
jeden Fortschritt, welchen dieselben machen, auch wenn der
Behang nicht so reichlich ist.

0 Au s bein unteren Nheingau,  21 . Aug. Der
Sauerwurm hat sich bis jetzt nur in einigen Ausnahmefällen
bemerkbar gemacht. Sollte jedoch das augenblickliche recht
feuchtkalte Wetter weiter bestehen, so ist ein starkes Auftreten
dieses Schädlings und damit auch ein größerer Wurmschaden
zu befürchten. Da aber bereits jetzt nicht mehr allzuviel an
den Rebstöcken hängt, würde es in diesem Falle gerade nicht
besonders gut mit dem Ertrage des diesjährigen Herbstes aus-
sehen. Bei der bis vor kurzem trockenen und heißen Witterung
konnten sich die Reben recht gut erholen. Jetzt machen sich
abermals die Pilzkcankheiten und besonders das Oidium be¬
merkbar, sodaß ein Bekämpfen dieser Krankheiten erforderlich
ist. Daniit sieht es aber recht böse aus, denn wie überall,
so mangelt cs auch hier an Arbeitskräften. Die wenigen
noch zur Verfügung stehenden sind augenblicklich bei der Ernte
beschäftigt. So bleibt dem Winzer als einzige Hoffnung
günstiges Wetter. Es ist zu wünschen, daß diese Hoffnung
in Erfüllung geht, denn» sonst sieht es mit dem Ergebnis des
Herbstes 1914 recht böse aus.

A«s Mhelttheffen.
* Aus Rheinhessen,  21 . Aug. Die ständig wech¬

selnde Witterung der letzten Tage beeinträchtigte die weitere
Entwicklung der Trauben sehr stark. Den Pilzkrankheiten
wurde durch die vielen Niederschläge großer Vorschub geleistet,
sodaß diese sich wieder bemerkbar machen. In den wenigen
heißen und sonnigen Tagen der Vorwoche konnten sich die
Neben sehr gut erholen. Die Trauben sind meist ausge¬
wachsen. Vielfach werden die Beeren bereits weich. Die
Frühburgunder- und Portugiesertrauben fangen au sich zu
färben. Der Ertrag dieses Herbstes wird der Menge nach
nicht allzu bedeutend werden. Der Behang laßt jetzt schon
in den meisten Gemarkungen zu wünschen übrig. Nur in
einigen Gemarkungen sieht es besser aus, doch können diese
nicht ausgleichend auf die Allgemeinheit einwirken. Die Wein¬
bergsarbeiten sind abermals im Rückstände, da die wenigen
noch vorhandenen Arbeitskräfte mit dem Einbringen der Feld¬
früchte beschäftigt sind. Hoffentlich ändert sich die Witterung
recht bald, damit der Sauerwurmschadcn nicht zu groß aus¬
fällt. Der Handel ist vollständig ruhig.

Uom Meir ».
— 33om Mittelrhein,  21 . Aug. Obwohl in den

Weinbergen 3lrbciten fast nicht mehr ausgeführt werden können,
haben die Pilzkrankhetten sich nicht ausgebreitet. Wenn die
Witterung beständig trocken und heiß geblieben wäre, könnte
ein Zurückgehen der Krankheiten festgestellt werden. Bei dem
feuchtkühlen Wetter aber, wie es seit wenigen Tagen vor¬
herrschend geworden ist, kann man immer wieder neue Krank¬
heitskeime beobachten. Da die Trauben gut entwickelt sind
und vielfach schon in den Wein übergehen, ist zu hoffen, daß
sich der Sauerwurmschaden nicht so groß erweisen wird, als
anfänglich befürchtet werden mußte. Bei trockener und heißer
Witterung könnte sich noch manches ausgleichen.

Uon dev Uahe.
G Von der Nahe,  21 . Aug. War der allgemeine

Stand der Weinberge und der Neben schon in den Vorwochen
nicht befriedigend, so ist dieses jetzt bei der ungünstigen Witter¬
ung umsomehr der Fall. Die Lagen, in denen die Trauben
noch gesund sind, können gezählt werden und kommen daher
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als Ausgleich kaum in Betracht. Wenn nur die Witterung
sich günstiger gestaltet, dann könnte noch manches ausgeglichen
werden, denn die Trauben sind fast vollständig ausgewachsen
und sind in der Entwickelung gegen die Vorjahre nicht zurück¬
geblieben. Während die Pilzkrankheiten zurückgcdrängr werden
konnten, ist ein größerer Sauerwurmschaden zu befürchten.
Die Nachfrage im Weinhandel ist vollständig still. Verkäufe
wurden in der letzten Zeit nicht getätigt.

Um» der Mosel.
A Von der Mosel,  21 . Aug. Bei der wenig

günstigen Witterung der letzten Tage machen sich die Pilz-
krankheiten, besonders aber das Oidium recht unangenehm
bemerkbar. Den Krankheiten wird durch das üppige Wachs¬
tum des Holzes gewissermaßen Vorschub geleistet, da die
Hcstarbciten nicht ausgeführt werden können. So manche
Arbeit» die jetzt ausgeführt werden müßte, bleibt liegen, da
es allgemein an Arbeitskraft mangelt. Die Trauben haben
sich im großen und ganzen recht schön entwickelt, sodaß die
Aussichten für den kommenden Herbst immer noch einiger¬
maßen zufriedenstellend sind. Leider muß bei dem starken
Flug der Sauerwurmmotten auch mit einem starken Auftreten
des Sauerwnrms gerechnet sein. Sollten die Trauben bis
dahin nicht in den Wein übcrgegangen sein, so muß mit
einem größeren Wurmschaden gerechnet werden, der die Menge
stark verringern würde. In einzelnen, besonders günstig
gelegenen Lagen konnten an einzelnen Rebstöcken bereits reife
Trauben ermittelt werden. Zwar handelt es sich um wenige
Ausnahmeerscheinungcn, doch kann dieses immer als ein
günstiges Zeichen aufgefaßt werden. Geschäftlich ist cs fast
vollständig still geworden. Die Nachfrage läßt immer mehr nach-

Airs der RKeinpfalz.
Q Aus d e r Nheinpfalz,  21 . Aug. Der Stand

der Weinberge und der Tranben hat sich in der letzten Zeit
etwas gebessert, sodaß die Aussichten für den kommenden Herbst
etwas günstiger geworden sind. Die Pcronospora ist in der
letzten Zeit zurückgegangen. Dagegen tritt das Oidium
immer noch recht stark auf. Leider ist hier auch ein Mangel
an Arbeitskräften zu verzeichnen, sodaß sowohl diese Arbeit,
als auch die anderen zu dieser Zeit erforderlichen nur in
seltenen Fällen ausgeführt werden können. So kommt es,
daß der Winzer voll Sorge dem Auftreten des Saueiwurms
entgegen sieht. Da jedoch der Heuwurm nicht allzu stark
aufgetreten ist, wird wohl auch der Sauerwurm keinen so
großen Schaden anrichtcn. So sind denn die Aussichten
der Menge nach immer noch zufriedenstellend. Mit Aus¬
nahme kleiner Einkäufe, die seitens der Wirte vollzogen
wurden, ist cs geschäftlich ruhig. Bei den letzten Umsätzen,
bei denen cs sich freilich um ganz kleine Mengen handelte,
wurden für das Fuder 1913er 380—520 Mk. und für das
Fuder 1912er 400—460 Mk. erlöst.

f Aus Franken.
A Aus Franken,  21 . Aug. Die Aussichten für

den kommenden Herbst sind der Menge nach, je nach Lage
und Gemarkung, recht verschieden. Im großen und ganzen
wird der Ertrag doch wohl dem eines Drittelherbstcs ent¬
sprechen. Großen Schaden hat in verschiedenen Gemarkungen
die Peronospora angerichtet, während sie anderswo fast gar
nicht in Erscheinung getreten ist. Die Trauben sind im all¬
gemeinen recht gut entwickelt. Der Sauerwurmschaden wird,
soweit cs sich jetzt schon beurteilen laßt, nicht allzu groß
werden. Der Verkauf ist infolge der politischen Verhältnisse
fast vollständig still. Nur wenige kleine Posten konnten
umgesetzt werde», wobei für die 100 Liter 1912er 45—95
Mark und für 1913er 50—92 Mk. angelegt wurden.

. Ans Kaden.
Ö Aus Baden,  21 . Aug. Die Pilzkcankheiten

sind bei dem heißen und trockenen Wetter, wie es noch bis
vor einigen Tagen herrschte, zurückgegangen. Die Trauben
haben sich gut entwickelt und gehen der Reife schnell entgegen.
So kommt es, daß sich die Aussichten für den kommenden
Herbst in der letzten Zeit etwas gebeffert haben. Geschäftlich
wurden nur vereinzelt kleine Mengen umgesetzt. Dabei kosteten
die 100 Liter 1913er 42—110 Mk. und die 100 Liter
1912er 45- 110 Mk.

Verschiedenes.
* Lieferung nur gegen bar?  Die Handels¬

kammer zu Berlin, die Aeltesten und die Potsdamer Handels¬
kammer erlassen gemeinschaftlich, wie sie auch gemeinsam an
dem Kriegskicditwerk Mitwirken, folgende Mahnung: Anläßlich
zahlreicher uns zugegangener Beschwerden sehen wir uns
veranlaßt, folgendes bekannt zu machen: Die Bestrebungen
der Groß-Berliner-Kaufmannschaft, der durch den Krieg ver¬
ursachten Kreditnot im Gewerbe abzuhelfen, werden in be¬
drohlicher Weise durchkreuzt infolge der Aufforderungen einiger
Brancheverbände an ihre Angehörigen, Waren nur gegen
Kassazahlung zu liefern. Jeder, der bar zahlen kann, soll
heute weniger denn je unnötig Kredit in Anspruch nehmen,
anderseits ist cs dringend notwendig, daß seitens der Lieferanten
gegenüber ihren Abnehmern die durch die gegenwärtigen
Verhältnisse gebotene Rücksicht geübt und keinesfalls weniger
kulant als in ruhigen Zeiten verfahren wird. Lieferanten,
die sich dieser Notwendigkeit verschließen, müssen sich die Ge¬
fahr vor Augen halten, daß die Retchsbank ihnen gegenüber
ebenfalls eine für sic nachteilige Zurückhaltung in der Kredit¬
gewährung eintreten lassen könnte.

Liebesgaben für das Vaterland.
* Der Verein für den Rhein pfälzische ir Wein-

Handel und die Vereinigung pfälzischer Wein¬
produzenten re. stifteten je 500 Mk. für die Verwundeten.

* Die Sektkellerei  Matheus Müller , Eltville , hat
10000 halbe Flaschen ihrer Marke „Müller Extra" für die
Militärlazarette zur Verfügung gestellt.

* Die WeingroßhandlungSiin on n. Co. in Wiesbad en
hat dem Magistrat für Angehörige des Heeres und der Marine
oder zur Labung verwundeter Krieger 1000 Flaschen Wein zur
Verfügung gestellt.

* Die Weinaroßhandlung Wilhelm  W a su m in B a cha -
rach  hat dem Kriegsministerium 1000/1 Flaschen eines guten
Rheinwein zur Verfügung gestellt.

Redaktion, Drucku»d Verlag von Otto Etienne, Oestricha. Rh.

Merrem&Kuötgen,Maschinenfabrik,G.m.b.1.
Wittllcli 7 (Rhld .) . -

Spezialfabrik für
hydraulische Weinpressen

Lieferanten d.
Kgl .Domänen,

stattl . Fach¬
lehranstalten
und der be¬
deutendsten
Weinprodu¬

zenten des In-
und Aus¬

landes.

Nur beste Anerkennungen
und Zeugnisse.

1000 hydraul . Pressen
im Betriebe.

Kataloge gratis und Iranko.
Spindelpressen , Trauben - und TrestermOhlen.
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Duclischer & Co . in Wecker
Eiseugiesserei

Hydraulische

Grossh . Luxemburg , im deutschen Zollverein.
Spezial fabrik für Wein - und Obssi pressen.

Hydraulische

für Unterdrück
ausfahrbar oder
ausschwenkbar.

Differenzial-
Hebel-Pressen.

Verlangen Sie unsern Katalog.

für Überdruck
mit Eichenholzbiet.

KontinuierlicheWein-Pressen.
Trauben-und Obstmühlen.

Balgmühien.
Verlangen Sie unsern Katalog.

und Flasehensehränke
mit genauer Einteilung und

Lagerübersicht,
liefert als Spezialität:

B . ütrieth,
Eisenkonstruktionswerkstätte
Winkel (Rheingau).

Fernruf Nr. 27, Amt Oestrich

Zeichnung und Kostenanschlag
auf Wunsch.

Prima Referenzen.

Erste Mainzer
Metallkapsel-Fabrik

Inhaber : FRANZ ZAHN, MAINZ a. Rh.
Einzige Fabrik am Platze.

Abteilung 1: Abteilung II:
Fabrikation von Fabrik und Lager sämtlicher Kellcrei-
Flasehen- Maschinen, Geräte,Utensilienu.Mate¬

rialien,bester Ausführungen u. (Qualitä¬
ten, garantiert durch 48jähr. prakt. ge¬
machten Erfahrungen zu reellen und

billigsten Preisen.
Fabrik , Kontor, Lager u. Ausstellung:
MOMBACHER STRASSE 15
(Am Hauptbahnhof  rückwärts)

)elefon -Ruf Nr. 704 Telegramm-Adresse:

Kapseln
ln  den feinsten
Ausführungen

Miainzer Kapselfabrik Kapselfabrik Mainz.

Deutsche und ungarische FaHHölzer  Dimensionen
Großes Lager in

Versand- und Lagerfässern.
Gerollte und gestreckte Holzreifen.

Kyanisierte
Ruudpfähle und gesägte Pfähle O 1,75/1,80 Meter lang.
Weinbergs-Stickel zu Draht-Anlagen und Einfriedigungen
1, 1,25, 1,50, 1,60, 1,75 und 2 Meter lang. Baumpfähle und
Pfosten 2,50 bis 3,50 Meter lang, in der ganzen Länge
nach staatlicher Vorichrift unter strengster Kontrolle mit Queck-

stlbersublimat kyanisiert.
Imprägnierte gesägte Pfähle und Stickel

1,50 und 1,75 Meter lang (in Kreosot gekocht) empfiehlt

Jos . Feiedeich
Landstraße 12 Oestrich d . Rh . Telefon 31

Lieferung an bedeutendste Weingüter im Rheingau u. Rheinhessen.
Billigste Preise. — Offerten gerne zu Diensten.

Carl Jacobs in Mainz
KöMigi . ltayer . u . Orossh . Hess . Hoflieferant
^ liefert nach wie vor
* laschen -Kapseln erstklassiges Fabrikat

und bleibt
beste und billigste Bezugsquelle

a, ler in das Weinfach einschlagenden Artikel von
n der Rebe bis zum Konsum.
^anze Kellereieinrichtungen , Weinpumpen, Blnse-
£;.ll 89> Gummischläuche, Schlauchgeschirr, alle Arten
mltrierapparate (die neuesten Seitz - , Clarit - , Fromme-

Iffland’s Flaschenfilter ), Spül-, Kork- h.  Kapsel-
Faschinen , sämtliche Klär- und Schönungsmittel und alle
Versandutensilien, wie Korken , Flaschensiegellack,

Flaschenpapier etc.
Ifnuptvertrieb (1er lleinliefe

von Hofrat Dr. Schmitt’s Laboratorium in Wiesbaden.
Niederlage der Flasehenfabrik

•denburger Glashütte A.-G. (früher Reppert in FriBdriehsthal).
__ Telefon Nr. 164.

Georg Reichardtjunior,  Niersteina.Rhein
Holz-Handlung... . . em ?.f.iLe.hlt  Kyanisleranstalt- - Weinbergspfahleu.Stuckei—-
kyanisiert nach staatlicher Vorschrift unter Kontrolle des

chemischen Untersuchungsamtes der Stadt Worms.
-Ausserordentlich haltbar . —

Lieferant staatlicher Weinbaudomänenund
hervorragenderPrivatgüter.

aller Art , sowie

Weinkisten
mit gesetzlich geschütztem
Verschluss liefert billigst

Kistenlabrik.
Düsseldorf 59.
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in
Meinke , Krebs & Wegener

HEIDESHEIJVl 18 bei Mainz
bauen als Spezialität:

Hydraulische Pressen (Ober- und Unter¬
drucksystem für grössere und mitt¬
lere Betriebe)

Spindelkeltern (für mittlere und kleinere
Betriebe). Trauben- und Krümmel¬
mühlen, Abbeermaschinen in nur erst¬
klassiger Ausführung.

Umbau von Spindel -Keltern in hydraul.
Pressen nach unserm gesetz. gesch.
System , von einzig dastehender Ein¬
fachheit und Zuverlässigkeit.

Beste Referenzen. Katalog gratis u. franko.

Hugo Brogsitter , weinvermittiung, Wiesbaden.
Den Interessenten möchten wir kennen

mmtm

lernen, der gerade ein Fahrrad , eine
Nähmaschine, oder sonstige Zubehör- und
Ersatzteile hierzu gebraucht: Vollwertige
Fabrikate in jeder Preislage. Fahrräder m.
Ringlager, Nähmaschinen aller Systeme,
auch Bobbins, Zubehörteile wie Reifen,
Laternen , Glocken, Pedale, Ketten. Sättel,
Flickzeug usw. in grösster^ Auswahl.
Prachtkatalog auf Anfrage. Vertreter

gesucht.WM
DeutscheFahrradwerkeSturmvogel . Oebr . Grüttner

Berlin -Halensee 234.

BBQPBBBBElBBElBBQBBQBBBBniBBGBBQBBQBBQBBEIBB

Allgemeine

Böttcher-Zeitung
(Fastagei,-Zeitung)

Berlin -Schöneberg , Mühlenstrahe8
Verlangen Sie Probenummer gratis , unter Bezug¬

nahme auf dieses Inserat.

BBQBBQBBQBBQBBBBBBBBBBQBB0BBEBBQBBDBBE1BB

fürWElH.
LIKÖR.

empfiehlt
Jacob Machemer I,
Sprendlingen i. Rheinhessen
Generalvertreter d. Fabrik.

ii iiiiiiiiiiiiiiiii 11111111111111111■iii 'in >i i 11i iiliiiiiiiiiiii»'̂

Inserate
haben in der „Rheingauer
Weinzeitung " den größte»

Erfolg.
i, ri ii iiimiii . ii  n hi 11111 1ui n i *>»»") !!

SEKT,
KONSE8VE11 .MARMEli\GLH,HONIG etc
ConkurrenztosePreist
LagerbestandJ
60 Millionen

JU.ERI&EWALD
MHUWWNMU

L
Importeure:: HAMBURG

ln eigenen Zollverschlusslägern
ständig bedeutende Vorräte in

Original Douro-Port
Original Insel-Madeira

Spanisch-Malaga
Bordeaux-Burgunder

Gratis-  Wermuth -Weine
Frohen  Tarragona

Sherryfranko

Samos- u. Museatweine
Blutrote und goldgelbe Dessertweine

mit Medicinal-Analyse
von den billigsten Preislagen an in

vorzüglichsten Qualitäten —

Spezialität: Douro-Portweine.

i
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